
ZBB 1999, 180
BGB §§ 276, 242
Belehrungspflicht durch Anlageberater bei nicht börseneingeführten Aktien

LG Hamburg, Urt. v. 04.12.1997 – 327 O 143/97, NJW-RR 1999, 556

Leitsatz:

Bei Vermittlung nicht börsennotierter Aktien hat der Anlageberater dem Käufer die sich aus der fehlenden
Börseneinführung ergebenden Konsequenzen zu erläutern und deutlich vor Augen zu führen, daß die
jederzeitige Handelbarkeit solcher Aktien nicht gewährleistet ist.
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